
Die mit BGBl. I Nr.
13/2012 kundgemachte
Novelle zum Sicher-

heitspolizeigesetz (SPG)
sieht eine Vielzahl von Än-
derungen vor, es erfolgen
Klarstellungen von in der
Vollzugspraxis aufgetrete-
nen Rechtsfragen und die
Novelle enthält auch die
Umsetzung von diesbezüg-
lichen Anregungen. 

Zur Stärkung der Polizei-
arbeit in der Terrorismus -
prävention werden die Fest -
legung einer Datenermitt-
lungs- und Bearbeitungsbe-
fugnis zur Analyse und Be-
wertung von Informationen
bezüglich einer wahr-
scheinlichen Gefährdung für
verfassungsmäßige Einrich-
tungen und deren Hand-
lungsfähigkeit sowie die
Ausweitung der erweiterten
Gefahrenerforschung auf

das Beobachten von Einzel-
personen geregelt. 

Eine Optimierung von
Befugnissen und Aufgaben
der Sicherheitsexekutive er-
folgt in verschiedenen Berei -
chen. Einer Stärkung des
Opferschutzes bei Iden-
titätsmissbrauch dienen die
Regelungen über die Ge-
währleistung einer raschen
Identitätsabklärung durch
die Verarbeitung von Fotos
und Fingerabdrücken auf Er-
suchen des Opfers. 

Weiters erfolgt eine Ver-
besserung der Zusammenar-
beit der Sicherheitsbehörden
mit den Jugendwohlfahrts -
trägern in Angelegenheiten
der Jugendfürsorge sowie
der Datenschutzkommission
im sicherheits polizeilichen
Erkennungs dienst. 

Die Strafhöhe für Ver -
wal tungsübertretungen wur -

de angepasst und schließlich
wurde eine materielle Ver-
jährungsregelung geschaf-
fen.  Hervorzuheben ist auch
die Schaffung einer Verwal-
tungsstrafbestimmung für
unbefugtes Verwenden ge -
schütz ter grafischer Darstel-
lungen der Sicherheitsbehör-
den und Polizeikommanden.

Erweiterte Gefahrener-
forschung. Im Zentrum der
Novellierung und der öf-
fentlichen Diskussion in den
vergangenen Monaten stand
die ergänzende Regelung der
erweiterten Gefahrenerfor -
schung im Hinblick auf die
Beobachtung von Ein-
zelpersonen unter den im
Gesetz genannten Vorausset-
zungen. Terrorprävention ist
wichtig und notwendig, das
haben nicht zuletzt tragische
Ereignisse der jüngsten Ver-

gangenheit gezeigt. Die
Sicherheitsbehörden brau-
chen dazu und insbesondere
zur Kriminalprävention in
allen Berei chen effektive In-
strumente, die durch präzise
Formulierungen der Auf-
gabenstellung und Be-fug -
nisse im Gesetz dem Schutz
der Bürgerinnen und Bürger
dienen und die Grund- und
Freiheitsrechte sowie wirk-
samen Rechtschutz garan-
tieren. Die Beobachtung ei-
ner Einzelperson ist, wie
schon bisher bei Gruppie-
rungen, nur auf Grund einer
Ermächtigung nach begrün-
detem Antrag durch den
Rechtsschutzbeauftragten
zulässig. Die Ermächtigung
darf nur für drei Monate er-
teilt  und grundsätzlich nur
einmal um diesen Zeitraum
verlängert werden. Unter
bestimmten Voraussetzun-
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Mit der SPG-Novelle wird die Polizeiarbeit in der Terrorismusprävention gestärkt.

Terrorprävention im Fokus
Die Sicherheitspolizeigesetz-Novelle 2011 ist am 1. April 2012 in Kraft getreten. Im Zentrum steht die

Stärkung der Polizeiarbeit in der Terrorismusprävention.
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gen ist eine nochmalige
Verlängerung umdrei Mo-
nate möglich. Der Rechts-
schutzbeauftragte hat in sei-
nem Jahresbericht insbeson-
dere auf die genannten Er-
mächtigungen Bezug zu
nehmen.

Datenverwendungsbefug-
nis. Die Einräumung einer
Datenermittlungs- und Bear-
beitungsbefugnis bei Gefähr-
dung von verfassungsmäßi-
gen Einrichtungen und deren
Handlungsfähigkeit ist eine
notwendige Erweiterung der
Datenverwendungsbestim-
mungen. Den Sicherheitsbe-
hörden wird ermöglicht, In-
formationen auf ihre Wahr-
scheinlichkeit einer Gefähr-
dung zu analysieren und zu
bewerten. Die verwendeten
Daten müssen nach einem
Jahr gelöscht werden, soweit
sich nicht die Aufgabe der
Gefahrenabwehr stellt.

Standortdaten. Mit 1.
April 2012 sind auch die
Regelungen zur Umsetzung
der Vorratsdatenspeiche-
rungs    richtlinie in TKG, StPO
und SPG in Kraft getreten.
Einer Anregung des Rechts -
schutzbeauftragten folgend
wird mit der SPG-Novelle
2011  eine Ergänzung in der
Regelung der Bekanntgabe
von Standortdaten vorge -
nom men, sodass nunmehr
auch die Endeinrichtung ein-
er Begleitperson einer ge-
fährdeten Person geortet wer-
den darf, soweit anzunehmen
ist, dass dies zur Abwehr     ein-
er gegenwärtigen Gefahr für
das Leben, die Gesundheit
oder die Freiheit eines Men-
schen erforderlich ist. 

Peilsender. Die Novelle
trifft auch eine Klarstellung
hinsichtlich der Verwendung
von Peilsendern bei Obser-
vationen. Unter den Voraus-
setzungen der Observation
ist der Einsatz technischer
Mittel zur Feststellung des
räumlichen Bereichs, in dem
sich die zu beobachtende

Person oder der Gegenstand
befindet, dann zulässig,
wenn die Observation sonst
aussichtlos oder erheblich
erschwert wäre.

Wegweisungsrecht. Im
Rahmen des Wegweisungs -
rechts wird eine Befugnis für
die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes auch für
Einzelpersonen auf Verlan-
gen des Besitzers vorgese-
hen, wenn eine Person ohne
Rechtsgrund und ohne Dul-
dung des Besitzers ein
Grundstück oder einen
Raum betreten hat, vor Ort
verharrt und dies einen
schwerwiegenden Eingriff in
die Rechte des Besitzers
darstellt. Die Ausübung ei-
nes Grundrechts wird wohl
einen Rechtsgrund darstel-
len, weshalb in diesen Fällen
eine Wegweisung nicht in
Betracht kommen wird. 

Doping im Sport. Eine
weitere Änderung betrifft die
Kriminalprävention im Be -
reich des Anti-Doping-Bun-
desgesetzes, weshalb das
SPG nunmehr auch im Be -
reich des strafrechtlich rele-
vanten Umgangs mit Doping
im Sport zur Anwendung ge-
langt. Dies erfolgt durch eine
Aufnahme dieses Gesetzes
in den Katalog der Tatbe-
stände für einen gefährlichen
Angriff. 

Dokumentation. Es er-
folgt  die Schaffung einer
rechtlichen Grundlage für
den kriminalpolizeilichen
Kopienakt im Rahmen einer
Neuregelung betreffend Do-
ku  mentation im SPG.  Diese
Bestimmung löst die Rege-
lungen über die Kanz -
leiordnung ab und tritt im
Hinblick auf technische Er-
fordernisse am 1. Jänner
2014 in Kraft. Neben der
Verwendungsregelung und
Führung für kriminal poli-
zeiliche Daten wurde eine
Verpflichtung zur Aktu ali -
sierung der Daten aufge-
nommen.             Peter Andre
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